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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   1.1

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Kloppenheim am 6. Oktober 2021

Tagesordnung

Beschluss Nr. 0045 

I. 1. Der Dringlichkeitsantrag „Finanzmittelantrag Ernst-Göbel-Schule – Spielkisten“ wird
auf die Tagesordnung genommen. Die Dringlichkeit wird nach § 11 II der 
Geschäftsordnung der Ortsbeiräte anerkannt. Der Dringlichkeitsantrag wird als neuer 
TOP 5.9 behandelt.

2. Der Dringlichkeitsantrag „Jahresterminplanung Ortsbeiratssitzungen 2022“ wird auf 
die Tagesordnung genommen. Die Dringlichkeit wird nach § 11 II der 
Geschäftsordnung der Ortsbeiräte anerkannt. Der Dringlichkeitsantrag wird als neuer 
TOP 6 behandelt.

3. Der Tagesordnungspunkt 3 „Wahl einer stellvertretenden Schriftführung aus der 
Verwaltung“ wird vor dem Tagesordnungspunkt 2 „Vorstellung zum Sachstand Altes 
Rathaus Kloppenheim“ beraten.

4. Die Tagesordnung wird unter Berücksichtigung der vorgenannten Änderungen unter 
Punkt I.1 - I.3 genehmigt.

II. Die Niederschrift vom 08. September 2021 wird genehmigt.

III. Der Ortsbeirat nahm Kenntnis von folgenden Mitteilungen:

1. Der Parkplatz in der Stiegelstraße sei nach Information eines Bürgers kürzlich 
gesperrt gewesen. Auf seine Nachfrage beim Fachamt habe er zwei unterschiedliche 
Antworten erhalten. Der OBR bittet um frühzeitige Information durch das Fachamt 
über anstehende Maßnahmen in Kloppenheim.

2. Ein Anwohner in der Ernst-Göbel-Str. komme seinen Grünschnittpflichten nicht nach. 
Das Fachamt wird gebeten, den Anwohner schriftlich aufzufordern, die Grünpflege 
zeitnah durchzuführen. 

3. Die Straßenverkehrsbehörde wird gebeten, das noch nicht umgesetzte Halteverbot in 
der Oberstraße zeitnah voranzubringen und den Ortsbeirat über die Umsetzung in 
Kenntnis zu setzen.
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IV. Auf Nachfrage berichtet Herr OV Rottloff über den aktuellen Sachstand zur 
Freileistungstrasse der Syna. Er greift dabei die letzte Zusammenkunft der Ortsvorsteher 
mit den zuständigen Ämtern der LHW auf. Über den Fortgang wird er dem OBR weiterhin 
berichten.

Verteiler:

Dez IV z.w.V. (Ziffer III.2)

Dez V z.w.V. (Ziffer III.1 und III.3)

1005 z.d.A.

Rottloff
Ortsvorsteher
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